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gefochtene Entacheidung: 	EntscheidUflg der Einspruchsabt.ilung des 
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102 (1) EPU widarrufen worden ist. 
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Sachverhalt und Antrâge 

Mit Entscheidung der Einspruchsabteilung in der 

mundlichen Verhandlung vom 4. Februar 1991, zur Post 

gegeben mit schriftlicher Begrundung am 9. April 1991, 

wurde das europäische Patent Nr. 0 214 976 widerruf en. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdefuhrer 

(Patentinhaber) unter gleichzeitiger Bezahiung der 

BeschwerdegebUhr am 8. Juni 1991 Beschwerde eingelegt. 

Die BeschwerdebegrQndung wurde am 12. September 1991 

eingereicht. 

Mit Mitteilung vom 26. September 1991, die dem 

BeschwerdefUhrer am 28. September 1991 zugestellt worden 

ist, hat die Geschäftsstelle der Beschwerdekammern dem 

Beschwerdeführer mitgeteilt, daE seine Beschwerde 

voraussichtlich als unzu1ssig zu verwerfen sei, weil die 

BeschwerdebegrUndung erst spater als vier Monate nach 

Zustellung der angefochtenen Entscheidung (Art. 108, 

Satz 3 EPU) eingegangen sei. 

Mit Schreiben vom 21. November 1991 steilte der 

BeschwerdefQhrer folgende Anträge: 

- Die Beschwerde sei nicht als unzulassig zu verwerf en 

und das Verfahren sei unter Berücksichtigung der 

Beschwerdebegrundung fortzusetzen. 

- Hilfsweise werde Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand Artikel 122 EPU) beantragt. 

Das Schreiben vom 21. November 1991 enthielt eine 

BegrUndung des Wiedereinsetzungsgesuchs. Die Wieder-

einsetzungsgebUhr (Art. 122 (3) EPU) wurde am 

5. Februar 1992 eingezahlt. 

2341.0 
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V. 	Mit Bescheid gemag Artikel 110 (2) EPU yarn 18. Juni 1993 

teilte die Karnmer dem Beschwerdefuhrer mit, dais kein 

zulassiger Wiedereinsetzungsantrag varliege, da die 

Wiedereinsetzungsgebuhr nicht rechtzeitig gezahit worden 

sei. Aus diesem Grunde sei mit der Verwerfung der 

Beschwerde als unzulássig zu rechnen. 

-Mi-t---S-chreiben yam 13. August 1993, eingegangen am 

16. August 1993, teilte der BeschwerdefUhrer mit, da:& das 

Nr 0 214 976 infolge Nichtzahlung der 

f11igen Jahresgebuhren in keinem der benannten Vertrags-

staaten mehr in Kraft sei. Dadurch habe er zum Ausdruck 

gebracht, daI, kein Interesse mehr an der Aufrecht-

erhaltung des Patentschutzes bestehe. Der Eeschwerde-

führer beantragte daher eine Entscheidung nach Aktenlage. 

VII. Die Beschwerdegegnerin I (Einsprechende 01) steilte den 

Antrag, die Beschwerde als unzulassig zu verwerfen. 

Ent scheidungsgrunde 

1. 	Die Beschwerde ist gegen die Entscheidung der Einspruchs- 

abteilung gerichtet, mit der das Streitpatent mit Wirkung 

ex tunc widerrufen warden ist. Wegen der aufschiebenden 

Wirkung der Beschwerde (Art. 106 (1), Satz 2 EPU) wird 

die Wirksamkeit der angefochtenen Entscheidung allerdings 

bis zur Entscheidung Uber die Beschwerde gehernmt. 

Anderrseits hat der Beschwerdeführer mitgeteilt, dag das 

Streitpatent infolge Nichtzahlung der falligen Jahres-

gebühren für alle benannten Vertragsstaaten erloschen 

sei. Durch die Nichtzahlung dieser GebUhren nirnmt der 

Beschwerdeführer mithin bewuIt in Kauf, daIs das 

Streitpatent mit Wirkung ex nunc aufhOrt zu existieren. 

Die Mitteilung des Beschwerdeführers und das darin zum 

Ausdruck gebrachte Desinteresse an der Aufrechterhaltung 

des Patencschutzes kOnnen jedoch nicht als Zustirnrnung zum 
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Widerruf des Streitpatents gewertet werden, die der 

Beschwerde die Grundlage entziehen wurde. Die Rechts-

hngigkeit des Beschwerdeverfahrens wird somit von dieser 

Mitteilung nicht beeinfluft. 

	

2. 	Nach Aussage des BeschwerdefQhrers (siehe Schreiben yam 

21. November 1991) ist die schriftliche Fassung der 

angefochtenen Entscheidung am 10. April 1991 bei ibm 

eingegangen. Die Beschwerdebegründung ist daher nicht 

innerhaib der Frist gem&Z Artikel 108, Satz 3 EPU 

eingereicht worden. 

	

3. 	Der Wegfall des Hindernisses irn Sinne des Artikels 122 

EPU fällt zeitlich mit dem Datum der Zustellung der 

Mitteilung der Geschftsstelle der Beschwerdekarnmern 

(d. h. dem 28. September 1991) zusamrnen. Die Wieder-

einsetzungsgebQhr wurde andererseits mehr als zwei Monate 

nach diesem Datum entrichtet. Da aber gemag Artikel 122 

EPU der wiedereinsetzungsantrag erst als gestelit 

gilt, wenn die WiedereinsetzungsgebUhr entrichtet worden 

ist, besteht im vorliegenden Fall somit die Fiktion, daE 

innerhaib der Frist von zwei Monaten gemag Artikel 122 

(2) EPU kein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand schriftlich eingereicht wurde und foiglich auch 

kein soicher Antrag existiert. Ein nichtexistierender 

Wiedereinsetzungsantrag kann aber auch nicht gebQhren-

pflichtig sein. Aus diesem Grunde ist die vom Beschwerde-

führer entrichtete WiedereinsetzungsgebUhr zurück-

zuzalilen. 

	

4. 	Da die Beschwerde Artikel 108, Satz 3 EPU nicht 

entspricht, ist sie gem&S Regel 65 (1) EPU als unzul&ssig 

zu verwerf en. 
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Ent scheidungsforxael 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen. 

Der Wiedereinsetzungsantrag gilt als nichtgestellt. - 	-- - 

Die RQckzahlung der Wiedereinsetzungsgebuhr wird 

angeordnet. 

Der Geschë.ftsstellenbearnte: 	 Der Vorsitzende: 

(J 

N. Maslin 
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